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Die Innovationsförderagentur NRW –
IN.NRW
Ideen entwickeln, Projekte fördern, Vorhaben realisieren 
und Potenziale entfalten
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Vielseitige Dienstleisterin und tatkräftige Unterstützerin 

• Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Bewilligungsstelle für die 
Innovationswettbewerbe und weitere Fördermaßnahmen

• Rund 200 Mitarbeitende, eingebettet in die Strukturen des Projektträgers Jülich 
• Nachfolge der LeitmarktAgentur.NRW mit erweitertem Aufgabenzuschnitt
• Beratung Förderinteressierter und Antragstellender
• Prüfung und Bewertung von Projektskizzen und –anträgen
• Organisation von Fachjurysitzungen
• Beratung und Betreuung der Vorhaben von der Projektidee und der passenden 

Förderung über den gesamten Verlauf bis zum Projektabschluss
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Start-up Center.NRW + Start-up 
Fokuszentren.NRW im EFRE/JTF-Programm 
NRW 2021-2027
Zukunft machen – Transformation gestalten
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EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027

• Programmvolumen etwa 4,2 Milliarden Euro aus EU-Mitteln des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Just Transition Fund (JTF) 
sowie der Ko-Finanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Städtebaumitteln 
des Bundes und Eigenanteilen der Begünstigten

• Themenfelder: Innovation, Nachhaltigkeit, Mittelstandsförderung, 
Lebensqualität, Mobilität und Strukturwandel in Kohlerückzugsregionen

• Zielgruppen sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Kommunen



Nordrhein-Westfalen auf dem Weg in die Zukunft

Das Land NRW hat im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021–2027 
Handlungsfelder definiert, in denen Fördergelder von EU und Land eingesetzt 
werden sollen:
• Transformation hin zu einer nachhaltigen, innovativen und widerstandsfähigen 

Wirtschaft
• Forschung, technologische Entwicklung und Digitalisierung
• Klima- und Umweltschutz
• Nachhaltige Entwicklung von Regionen, Städten und Gemeinden
• Bewältigung des Strukturwandels in Stein- und Braunkohle-regionen im 

Rheinischen Revier und nördlichen Ruhrgebiet
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Start-up Center.NRW + Start-up Fokuszentren.NRW
im EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027
• Finanzierung von Start-up Center.NRW + Start-up Fokuszentren.NRW über das 

EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027
› Start-up Center.NRW: ca. 18 Mio. Euro Fördermittel
› Start-up Fokuszentren.NRW: ca. 4,5 Mio. Euro Fördermittel

• Beantragt werden können Fördermittel in Höhe von bis zu 500.000 Euro pro 
Jahr bzw. 1,5 Mio. Euro pro Projekt für eine Laufzeit von bis zu drei Jahren 

• Förderquote 90%, mind. 10% Eigenanteil 
• Ziel: Auf- und Ausbau des Gründungsgeschehens an Hochschulen

› Optimierung hochschulinterner Rahmenbedingungen für Gründungen aus 
Hochschulen

› Integration von Gründungsunterstützung und Gründungskultur in Forschung, 
Lehre, Transfer und Verwaltung 
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Zielsetzung der Fördermaßnahmen Start-up Center.NRW

• Förderung von Hochschulen mit dem Ziel, die Qualität und die Anzahl von 
Gründungen aus Hochschulen zu steigern sowie die Rolle von Hochschulen in 
regionalen Start-up Ökosystemen als Quelle innovativer Gründungen dauerhaft 
zu stärken bei

› der Erschließung von Gründungspotenzialen (durch Sensibilisierung, 
Erschließung, Qualifizierung, Unterstützung, Vernetzung)

› der Vorbereitung von Gründungen (von der Idee bis zur Gründung)
› dem Ausbau und der Integration einer nachhaltigen Gründungskultur in 

Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung (Organisation, Governance, 
Verstetigung)
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Zielsetzung der Fördermaßnahmen Start-up Fokuszentren.NRW

• Hochschulen können sich für die Förderung eines von drei möglichen „Start-up 
Fokuszentren“ bewerben: 

› Gründungen von AkademikerInnen
› Gründungen mit einem Beitrag zur Klimaneutralität von Wirtschaft und 

Gesellschaft
› Gründungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI/AI)

• Ein Start-up Fokuszentrum ist kein Forschungszentrum; im Fokus steht die 
Generierung, Verteilung und Nutzung anwendungsorientieren Wissens und 
Know-Hows für Zwecke der Gründungsunterstützung innerhalb der Hochschulen 
in NRW
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Zielsetzung der Fördermaßnahmen Start-up Fokuszentren.NRW

• Fördergegenstände: 
› Aufbau von spezifischem Know-How in dem relevanten Themenfeld, von 

Bedarfen und Herausforderungen, von Verbesserungen und Lösungen für 
Hochschulen in NRW in Bezug auf deren Gründungsunterstützung

› Unterstützung zur Erschließung von Gründungspotenzialen und Hilfe bei der 
Vorbereitung von Gründungen, Vernetzung und aktiver Austausch 

› Formulierung von Handlungsempfehlungen für die Tätigkeit in Hochschulen
› Durchführung eines themenspezifischen landesweiten Austausches unter den 

Hochschulen und Akteuren des Start-up Ökosystems 
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Rahmenbedingungen Start-up Center.NRW
Grundsätzliche Fördervoraussetzungen
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Teilnahmeberechtigte

• Teilnahmeberechtigt sind: 
› Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen im Sinne von § 1 (2) des 

Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HG NRW) 
und nach dem HG NRW staatlich anerkannte Hochschulen.

› Besonderheit Start-up Center.NRW: Antragstellende dürfen noch keine 
Förderung aus EFRE-, Bundes-, oder Landesmittel für den Aufbau eines 
„Exzellenz Start-up Centers“ erhalten haben

• Adressaten der geförderten hochschulinternen Aktivitäten sind: 
› Fakultäten und Fachbereiche
› Transfer und Verwaltung
› Forschende
› Studierende
› Beschäftigte
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Zuwendungsvoraussetzungen

• Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell abgrenzbar sein 
und darf mit Ausnahme von Vorplanungen noch nicht begonnen worden sein. 

• Das Gründungsvorhaben muss sich von anderen staatlich geförderten Projekten 
deutlich abgrenzen und darf nicht schon gefördert werden. Doppelförderung 
muss ausgeschlossen sein. 

• Das Vorhaben muss in NRW durchgeführt werden.
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Zuwendungsvoraussetzungen
Besonderheiten Start-up Center.NRW
• Weitere Anlagen: 

› Strategisches Konzept zur Etablierung der Unterstützung von 
Gründungsvorhaben und Gründerinnen und Gründer

› Grundzüge eines Leitfadens für Gründungsinteressierte 
› Grundzüge einer Start-up-freundlichen Strategie der Patentverwertung
› Erklärung der Hochschulleitung zur Verstetigung von Aufgaben, Stellen, 

Finanzierung, organisatorischer Verankerung und Governance nach 
Projektende
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Zuwendungsvoraussetzungen
Besonderheiten Start-up Fokuszentren.NRW
• Weitere Anlagen: 

› Strategisches Konzept über Aufbau, Ausgestaltung und Arbeitsweise des 
Start-up Fokuszentrums (ggf. Doppelung zu Vorhabenbeschreibung in Anlage 
3.1)
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Zuwendungskonditionen
Ausgabenpositionen und Förderquoten
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Zuwendungskonditionen

• Beantragt werden können Fördermittel in Höhe von bis zu 500.000 Euro pro 
Jahr bzw. 1,5 Mio. Euro pro Projekt für eine Laufzeit von bis zu drei Jahren 

• Die Förderquote beläuft sich auf 90%, ein Eigenanteil in Höhe von mind. 10% 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind zu tragen 

• Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach dem Ausgabenerstattungsprinzip.
• Förderung nur auf Ausgabenbasis möglich 
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Zuwendungskonditionen

• Fördermittel können beantragt werden für:
› Personalpauschalen für direkt dem Projekt zugeordnetes zusätzliches Personal 

in den antragstellenden Forschungs-und Bildungseinrichtungen
• u.a. Qualifizierung von Mitarbeitenden (Train the Trainer) und praktischer Einsatz in 

der Gründungsunterstützung (max. 36 Monate)

› eine Gemeinausgabenpauschale (15% auf die Personalausgaben) für 
notwendige Gemeinausgaben

• u.a. Qualifizierung von Mitarbeitenden, Mieten und Mietennebenkosten

› projektspezifische Sachausgaben oder alternativ Sachausgabenpauschale in 
Höhe von 25% der Personalausgaben

• u.a. Nutzungsertüchtigung und Einrichtung von Räumlichkeiten in Hochschulen, in 
denen Start-up Center, Gründungszentren, Maker Spaces und FabLabs untergebracht 
werden; Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
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Personalpauschalen (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)

• LG 1: Expertinnen und Experten hoch komplexe Tätigkeiten wie Entwicklungs-, 
Forschungs-und Diagnosetätigkeiten, Wissensvermittlung

› Master, Diplom, Staatsexamen, Promotion
› 8.815,00 EUR / 61,50 EUR 

• LG 2: „Spezialistinnen und Spezialisten“ komplexe Spezialistentätigkeiten
› Befähigung zur Bewältigung gehobener Fach-und Führungsaufgaben
› Meister-oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul-oder 

Hochschulabschluss
› 6.514,50 EUR / 45,45 EUR 
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Personalpauschalen (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)

• LG 3: Fachkräftefachlich ausgerichteten Tätigkeiten Fundierte Fachkenntnisse 
und Fertigkeiten

› Abschluss einer zwei-bis dreijährigen Berufsausbildung oder eines 
vergleichbaren berufsqualifizierender Abschlusses

› 4.880,50 EUR / 34,05 EUR 

• LG 4: Helferinnen und Helfer Helfer-und Anlerntätigkeiten
› einfache und meist wenig komplexe Tätigkeiten
› 3.805,50 EUR / 26,55 EUR 

• max. förderfähige Produktivarbeitsstunden über alle öffentlich geförderten 
Projekte: 1.720 h/a (neu) bei Vollzeit (Reduzierung bei Teilzeit) 

• Anpassung der Personalpauschalen zum 1. Juli 2025 
• Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Anerkennung 70% der vereinbarten 

Arbeitszeit
21



Auswahlkriterien
Die Grundlage für die Auswahlentscheidung
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Auswahlkriterien und deren Gewichtung 

23



Auswahlkriterien Start-up Center.NRW

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens, bei dem jedes Vorhaben anhand einer 
Kriterienliste bewertet wird (siehe Erläuterungen zu den Kriterien). 
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Auswahlkriterium Gewichtung
Für alle spezifischen Ziele
Konzeptioneller Ansatz, Qualität und Plausibilität der Umsetzungsstrategie 10 %
Angemessenheit des Mitteleinsatzes, Modellcharakter und Übertragbarkeit des 
vorgeschlagenen Vorhabens

10 %

Beitrag des Vorhabens zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen der 
Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung sowie der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit

20 %

Für das spezifische Ziel
Beitrag des Vorhabens zu einem mehreren Innovationsfeldern der 
Regionalen Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen

20 %

Innovatives und wirtschaftliches Potential des Vorhabens 20 %

Wettbewerbsspezifische Auswahlkriterien
Plausibilität und Angemessenheit der Strategie zur Steigerung der Anzahl von 
Gründungen aus der Hochschule

10 %

Plausibilität, Umfang und Angemessenheit der Erklärung der Hochschulleitung zur 
langfristigen Verstetigung der hochschulweiten Gründungsunterstützung hinsichtlich 
Aufgaben, Stellen, Personalmittel, Sachmittel, Organisation, Governance

10 %



Auswahlkriterien Start-up Fokuszentren.NRW

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens, bei dem jedes Vorhaben anhand einer 
Kriterienliste bewertet wird (siehe Erläuterungen zu den Kriterien). 
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Auswahlkriterium Gewichtung
Für alle spezifischen Ziele
Konzeptioneller Ansatz, Qualität und Plausibilität der Umsetzungsstrategie 10 %
Angemessenheit des Mitteleinsatzes, Modellcharakter und Übertragbarkeit des 
vorgeschlagenen Vorhabens

10 %

Beitrag des Vorhabens zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen der 
Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung sowie der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit

20 %

Für das spezifische Ziel
Beitrag des Vorhabens zu einem mehreren Innovationsfeldern der 
Regionalen Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen

20 %

Innovatives und wirtschaftliches Potential des Vorhabens 20 %

Wettbewerbsspezifische Auswahlkriterien
Plausibilität und Angemessenheit der Strategie zur Steigerung der Anzahl von 
Gründungen aus Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen

10 %

Plausibilität und Angemessenheit der Strategie zur Unterstützung der Integration von 
Gründungsunterstützung und Gründungskultur in Forschung, Lehre, Transfer und 
Verwaltung der Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen

10 %
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Bewerbungsverfahren
Antragsverfahren und Zeitplanung
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Das einstufige Antragsverfahren

• Veröffentlichung des Aufrufs (04.10.2024)

• Beratung durch IN.NRW/PtJ und Antragstellung 

• Antragseinreichung über das EFRE.NRW.Online-Portal plus Posteingang (Frist: 09.12.2024)

• Antragsprüfung und Bewertung durch externe Begutachtende

• Begutachtungsausschuss und Förderempfehlung (ca. 3 Monate nach Einreichung)

• Finale Antragsprüfung und Bewilligung (ca. 3 Monate nach Förderempfehlung durch 
Begutachtungsausschuss)

• Start: ca. 01.07.2025

Antragsphase
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Zeitplanung Start-up Center.NRW
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Veröffentlichung des Aufrufs 

04.10.2024

Einreichungsfristen

09.12.2024

Begutachtungs-
ausschuss

(ca. 3 Monate nach 
Einreichungsfrist)

Projektstart

(ca. 3 Monate nach 
Begutachtungsausschuss)

Bildhinweis: ©oneinchpunch – stock.adobe.com



Zeitplanung Start-up Fokuszentren.NRW
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Veröffentlichung des Aufrufs 

04.10.2024

Einreichungsfristen

09.12.2024

Begutachtungs-
ausschuss

(ca. 3 Monate nach 
Einreichungsfrist)

Projektstart

(ca. 3 Monate nach 
Begutachtungsausschuss)

Bildhinweis: ©EFRE/JTF NRW
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Ihre Ansprechpersonen bei IN.NRW
Kontakt und weiterführende Informationen
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Ansprechpersonen 
Start-up Center.NRW und Start-up Fokuszentren.NRW
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Dr. Thomas Großmann

Tel.: 030 20199-3379

Dr. Hendrik Vollrath

Tel.: 02461 61-3347

Funktionsmailadresse: start-up-center.in.nrw@fz-juelich.de

mailto:start-up-center.in.nrw@fz-juelich.de


Weiterführende Informationen

32

• Link zu Start-up Center.NRW auf IN.NRW:
› https://www.in.nrw/massnahmen/start-up-center-nrw

• Link zu Start-up Fokuszentren.NRW auf IN.NRW:
› https://www.in.nrw/massnahmen/start-up-fokuszentren-nrw

• Link zur Innovationsförderagentur NRW (IN.NRW):
› https://www.in.nrw/

• Link zum EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027: 
› https://www.efre.nrw.de/europaeische-kohaesionspolitik-ab-2021/efre/jtf-

programm-nrw-2021-2027-1/

https://www.in.nrw/massnahmen/start-up-center-nrw
https://www.in.nrw/massnahmen/start-up-fokuszentren-nrw
https://www.in.nrw/
https://www.efre.nrw.de/europaeische-kohaesionspolitik-ab-2021/efre/jtf-programm-nrw-2021-2027-1/
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Informationen zu den Innovationswettbewerben sowie 
weiteren von der IN.NRW betreuten Fördermaßnahmen 
finden Sie auf unserer Website. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Kontakt
kontakt.in.nrw@fz-juelich.de

www.in.nrw
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Impressum
Innovationsförderagentur NRW (IN.NRW)
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